
MERKBLATT 

für die Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34 a für die Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34 a für die Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34 a für die Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34 a 
Gewerbeordnung Gewerbeordnung Gewerbeordnung Gewerbeordnung (Gew0(Gew0(Gew0(Gew0) - Bewachungsgewerbe - ) - Bewachungsgewerbe - ) - Bewachungsgewerbe - ) - Bewachungsgewerbe - 

Sprechzeiten:

Dienstag
09.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag
09.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr

" Wer gewerbsmäßig Leben oder Eigentum fremder Personen bewachen will 
(Bewachungsgewerbe), bedarf hierzu gemäß § 34a GewO einer besonderen Erlaubnis der 

zuständigen Behörde."

Für das Erlaubnisverfahren sind folgende Unterlagen beizubringen:Für das Erlaubnisverfahren sind folgende Unterlagen beizubringen:Für das Erlaubnisverfahren sind folgende Unterlagen beizubringen:Für das Erlaubnisverfahren sind folgende Unterlagen beizubringen:

- AntragsformularAntragsformularAntragsformularAntragsformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben (bei juristischen Personen mit 
mehreren gesetzlichen Vertretern, sind die persönlichen Angaben für die Vertreter auf einem 
Beiblatt anzugeben)

- Führungszeugnis und einen Auszug aus dem GewerbezentralregisterFührungszeugnis und einen Auszug aus dem GewerbezentralregisterFührungszeugnis und einen Auszug aus dem GewerbezentralregisterFührungszeugnis und einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (sind beim dem für den 
Wohnsitz zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantragen und dürfen nicht älter als 3 Monate 
sein)

- Auskünfte über EinträgeAuskünfte über EinträgeAuskünfte über EinträgeAuskünfte über Einträge (gem. § 915a ZPO und § 26 InsO) im Schuldnerverzeichnis und im im Schuldnerverzeichnis und im im Schuldnerverzeichnis und im im Schuldnerverzeichnis und im 
InsolvenzverzeichnisInsolvenzverzeichnisInsolvenzverzeichnisInsolvenzverzeichnis    desdesdesdes Amtsgerichtes Amtsgerichtes Amtsgerichtes Amtsgerichtes, in dessen Bezirk der Antragsteller ind en letzten 3 Jahren 
einen Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung hatte

- Auskunft in SteuersachenAuskunft in SteuersachenAuskunft in SteuersachenAuskunft in Steuersachen bzw. steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen 
Finanzamtes

- Unterrichtungsnachweis der Industrie- und HandelskammerUnterrichtungsnachweis der Industrie- und HandelskammerUnterrichtungsnachweis der Industrie- und HandelskammerUnterrichtungsnachweis der Industrie- und Handelskammer oder Prüfungszeugnis gemäß § 5 Abs. 
1 Bewachungsordnung (BewachV) oder eine Bescheinigung gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 BewachV

- Nachweis der für den Betrieb erforderlichen Mittel oder SicherheitenNachweis der für den Betrieb erforderlichen Mittel oder SicherheitenNachweis der für den Betrieb erforderlichen Mittel oder SicherheitenNachweis der für den Betrieb erforderlichen Mittel oder Sicherheiten (mindestens für die ersten 6 
Monate), eine entsprechende Bankbürgschaft gilt auch als Nachweis

- Haftpflichtversicherungsnachweis gemäß § 6 Haftpflichtversicherungsnachweis gemäß § 6 Haftpflichtversicherungsnachweis gemäß § 6 Haftpflichtversicherungsnachweis gemäß § 6 BewachVBewachVBewachVBewachV

zusätzlich bei juristische Personen:

- Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister- Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister- Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister- Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister

- Gesellschaftervertrag- Gesellschaftervertrag- Gesellschaftervertrag- Gesellschaftervertrag für Gesellschaften in Gründung

! B! B! B! Bei einer juristischen Person sind alle Auskünfte für jeden Geschäftsführer bzw. alle nach Gesetz, ei einer juristischen Person sind alle Auskünfte für jeden Geschäftsführer bzw. alle nach Gesetz, ei einer juristischen Person sind alle Auskünfte für jeden Geschäftsführer bzw. alle nach Gesetz, ei einer juristischen Person sind alle Auskünfte für jeden Geschäftsführer bzw. alle nach Gesetz, 
Satzung oder Gesellschaftsvertrag Vertretungsberechtigten einzureichen!Satzung oder Gesellschaftsvertrag Vertretungsberechtigten einzureichen!Satzung oder Gesellschaftsvertrag Vertretungsberechtigten einzureichen!Satzung oder Gesellschaftsvertrag Vertretungsberechtigten einzureichen!

Gebühren:Gebühren:Gebühren:Gebühren:

- 128,00 - 1.279,00 Euro

Amt Amt Amt Amt GranseeGranseeGranseeGransee und Gemeinden und Gemeinden und Gemeinden und Gemeinden
Abt. Ordnung, Kita und SchulenAbt. Ordnung, Kita und SchulenAbt. Ordnung, Kita und SchulenAbt. Ordnung, Kita und Schulen

Baustraße 56Baustraße 56Baustraße 56Baustraße 56
16775 16775 16775 16775 GranseeGranseeGranseeGransee

Tel.: 03306 - 751 302Tel.: 03306 - 751 302Tel.: 03306 - 751 302Tel.: 03306 - 751 302



§ 5 Anerkennung anderer Nachweise§ 5 Anerkennung anderer Nachweise§ 5 Anerkennung anderer Nachweise§ 5 Anerkennung anderer Nachweise

(1) Folgende Prüfungszeugnisse werden als Nachweis der erforderlichen Unterrichtung anerkannt: 

1.für das Bewachungsgewerbe einschlägige Abschlüsse, die auf Grund von Rechtsverordnungen nach den §§ 4, 53 des 
Berufsbildungsgesetzes oder nach den §§ 25, 42 der Handwerksordnung erworben wurden,

2. für das Bewachungsgewerbe einschlägige Abschlüsse auf Grund von Rechtsvorschriften, die von den Industrie- und 
Handelskammern nach § 54 des Berufsbildungsgesetzes erlassen worden sind,

3. Abschlüsse im Rahmen einer Laufbahnprüfung zumindest für den mittleren Polizeivollzugsdienst, auch im 
Bundesgrenzschutz und in der Bundespolizei, für den mittleren Justizvollzugsdienst, für den mittleren Zolldienst (mit 
Berechtigung zum Führen einer Waffe) und für Feldjäger in der Bundeswehr,

4. erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung nach § 5c Abs. 6.

(2) Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 4, die nach § 3 unterrichtet worden sind und Tätigkeiten nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 
bis 3 ausüben wollen, bedürfen keiner weiteren Unterrichtung, wenn sie seitdem eine mindestens dreijährige 
ununterbrochene Bewachungstätigkeit nachweisen.

§ § § § 5a5a5a5a Zweck, Betroffene Zweck, Betroffene Zweck, Betroffene Zweck, Betroffene

(1) Zweck der Sachkundeprüfung nach § 34a Abs. 1 Satz 5 der Gewerbeordnung ist es, gegenüber den zuständigen 
Vollzugsbehörden den Nachweis zu erbringen, dass die in diesen Bereichen tätigen Personen Kenntnisse über für die 
Ausübung dieser Tätigkeiten notwendige rechtliche Vorschriften und fachspezifische Pflichten und Befugnisse sowie 
deren praktische Anwendung in einem Umfang erworben haben, die ihnen die eigenverantwortliche Wahrnehmung 
dieser Bewachungsaufgaben ermöglichen.

(2) Gegenstand der Sachkundeprüfung sind die in § 4 aufgeführten Sachgebiete; die Prüfung soll sich auf jedes der 
dort aufgeführten Gebiete erstrecken, wobei in der mündlichen Prüfung ein Schwerpunkt auf die in § 4 Nr. 1 und 5 
genannten Gebiete zu legen ist.

§ § § § 5c5c5c5c Verfahren Verfahren Verfahren Verfahren

(1) Die Prüfung ist in einen mündlichen und einen schriftlichen Teil zu gliedern.

(2) In der mündlichen Prüfung können gleichzeitig bis zu fünf Prüflinge geprüft werden; sie soll für jeden Prüfling 
etwa 15 Minuten dauern.

(3) Die Leistung des Prüflings ist von dem Prüfungsausschuss mit bestanden oder nicht bestanden zu bewerten.

(4) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Es können aber beauftragte Vertreter der Aufsichtsbehörden sowie Mitglieder 
eines anderen Prüfungsausschusses anwesend sein; sie dürfen nicht an der Beratung über das Prüfungsergebnis 
teilnehmen.

(5) Die Prüfungen dürfen wiederholt werden.

(6) Die Industrie- und Handelskammer stellt eine Bescheinigung nach Anlage 4 aus, wenn die geprüfte Person die 
Prüfung erfolgreich abgelegt hat.

(7) Einzelheiten des Prüfungsverfahrens erlässt die Kammer in Satzungsform.

§ 17 Übergangsvorschrift§ 17 Übergangsvorschrift§ 17 Übergangsvorschrift§ 17 Übergangsvorschrift

(1) Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, die am 1. Dezember 1994 seit mindestens drei Jahren befugt das 
Bewachungsgewerbe ausgeübt haben oder als gesetzlicher Vertreter oder Betriebsleiter tätig waren, sowie Personen 
im Sinne der Nummer 4, die am 31. März 1996 in einem Bewachungsunternehmen beschäftigt waren, sind von der 
Unterrichtung befreit. Der Gewerbetreibende bescheinigt Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 bis 4, dass sie die 
Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen.

(2) Für Personen im Sinne von § 5a Abs. 1, die am 1. Januar 2003 seit mindestens drei Jahren befugt und ohne 
Unterbrechung im Bewachungsgewerbe tätig sind, gilt der Nachweis der Sachkundeprüfung als erbracht. Personen, 
die am 1. Januar 2003 weniger als drei Jahre im Bewachungsgewerbe tätig sind, haben den Nachweis einer erfolgreich 
abgelegten Sachkundeprüfung nach § 5a bis zum 1. Juli 2005 zu erbringen. Der Gewerbetreibende bescheinigt 
Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 bis 4, dass sie die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen.

Auszüge aus der Bewachungsverordnung Auszüge aus der Bewachungsverordnung Auszüge aus der Bewachungsverordnung Auszüge aus der Bewachungsverordnung (BewachV(BewachV(BewachV(BewachV))))


